
 
 

 

 

 

Gemeinderatssitzung vom 27. April 2022 

 

Änderung des Beschlusses des Gemeinderates betreffend «Sitzungs-
gelder für die Mitglieder des Gemeinderates, der Fraktionen und der 
Kommissionen» 

 

Antrag der Geschäftsprüfungskommissionen Finanzen und  
Administration sowie Bau und Werke 

 

Antrag 

Ziffer 1 Absatz c des besagten Beschlusses wird wie folgt ergänzt (Ergänzung in kursiv):  

«c) Aktenstudium und Audits 

Fürsorgebehörde  Fr. 40.-- pauschal pro Sitzung (1 Std.) 
Fr. 250.-- pauschal pro Audit, inkl. Berichtver-
fassung (1/2 Tag) 

Einbürgerungskommission   Fr. 40.-- pauschal pro Sitzung (1 Std.) 

Geschäftsprüfungskommissionen Fr. 250.-- pauschal pro Ämterbesuch, inkl. Be-
richtverfassung (1/2 Tag)» 

Begründung 

Die beantragenden GPKs haben vereinbart im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit Ämterbe-
suche durchzuführen. Diese richten sich nach einem Detailkonzept. Für diese Ämterbe-
suche ist das Sitzungsgeld durch den Gemeinderat festzulegen. Es wird derselbe Ansatz 
beantragt, wie er auch für die Audits der Fürsorgebehörde anlässlich der Sitzung vom 9. 
Dezember 2020 vom Gemeinderat genehmigt wurde. 

 

 

Beilage: 

- Beschlusses des Gemeinderates betreffend «Sitzungsgelder für die Mitglieder des 
Gemeinderates, der Fraktionen und der Kommissionen» mit markierten Änderungen 

 



 

 
 
 
 
 
 
Sitzungsgelder für die Mitglieder des Gemeinderates, der Fraktionen 
und der Kommissionen 
 
(per 9. Dezember 202027. April 2022) 
 
Gestützt auf Art. 31 Ziff. 1 lit. k der Gemeindeordnung, Art. 62 und 63 des Geschäftsreglements 
des Gemeinderates sowie Art. 1 Abs. 2 des Besoldungsreglements werden folgende Entschädi-
gungen ausgerichtet: 
 
 
1. Sitzungsgelder 
 
a) Gemeinderat 

Präsident/Präsidentin    Fr. 250.-- pro Sitzung 
Mitglieder     Fr. 130.-- pro Sitzung  
 

b) Kommissionen, Büro und Fraktionspräsidentenkonferenz 
Präsident Einbürgerungskommission  Fr. 250.-- pro Sitzung       
Präsident/Präsidentin    Fr. 200.-- pro Sitzung 
Mitglieder     Fr. 130.-- pro Sitzung 

 
c) Aktenstudium und Audits 
 Fürsorgebehörde                 Fr. 40.-- pauschal pro Sitzung (1 Std.) 

Fr. 250.-- pauschal pro Audit, inkl. Berichtverfassung 
(1/2 Tag) 

 Einbürgerungskommission          Fr. 40.-- pauschal pro Sitzung (1 Std.) 
 Geschäftsprüfungskommissionen Fr. 250.-- pauschal pro Ämterbesuch, inkl. Berichtver-

fassung (1/2 Tag) 
 
 
2. Fraktionsentschädigung 
 
 Im Sinne einer Spesenentschädigung erhalten die Fraktionen einen Grundbetrag von 

Fr. 1'000.-- und einen Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 100.--. 
 
 
3. Entschädigungen für besondere Verrichtungen 
 
a) Der Gemeinderatspräsident/die Gemeinderatspräsidentin erhält für die Repräsentations-

verpflichtungen eine Pauschalentschädigung von Fr. 6'000.-- pro Amtsjahr. 
 
b) In besonderen Fällen kann für Kommissionsarbeiten eine ausserordentliche Entschädigung 

ausgerichtet werden, die auf Antrag der Kommission vom Büro des Gemeinderates festge-
setzt wird. 
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4. Spesenvergütungen 
 
 Die Mitglieder des Gemeinderates erhalten für Sitzungen und Augenscheine ausserhalb 

des Gemeindegebietes die gleichen Spesenentschädigungen wie das städtische Personal. 
 
 
5. Entschädigung des Wahlbüros 

 
 Der Präsident/die Präsidentin, der Sekretär/die Sekretärin und die Mitglieder des Wahlbüros 

erhalten eine Entschädigung von Fr. 50.-- pro Stunde.  
 
 
6. Schlussbestimmung und Inkrafttreten 
  
 Zu den vorstehenden Sitzungsgeldern und Entschädigungen werden keine Teuerungszula-

gen ausgerichtet. Diese werden auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. 

 

 

 
Frauenfeld, 27. April 202225. August 2010 
 
 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES FRAUENFELD 
Derie Präsidentin                       Der Sekretär 

 
 

Claudio BernoldLisa Landert      Giuseppe D’AlelioJost Kuoni 
 
 

 
 


